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Gemeinde
Nachrichten

Donnerstag, 12. August 2021 • Nummer 32

Amtsblatt der Gemeinde Grafenau

Die Kläranlage Döffingen-Dätzingen-Schafhausen 
hat ein neues Prozessleitsystem

PLS alt Das Prozessleitsystem in der Kläranlage zeigt auf, welche Einrichtungen 
in einwandfreiem Zustand laufen und wo ggf. Probleme, Wartungen, etc. 
anstehen. Nur mit diesem System ist ein reibungsloser Ablauf der Kläran-
lage zu gewährleisten. Da der Hersteller des bisherigen Prozessleitsystems 
(PLS) insolvent ist, musste ein Ersatz her. Für die Regenüberlaufbecken 
war bereits ein kleines PLS der Fa. Schramml vorhanden. Deshalb wurde 
beschlossen, dieses System um die Kläranlage zu erweitern. Die Planung 
übernahm das Ingenieurbüro SAG aus Ulm. In einer beschränkten Aus-
schreibung ging die Fa. SAB aus Nufringen mit einer Angebotssumme von 
rund 70.000,- Euro als Sieger hervor. Mit dem neuen PLS, welches am 
15.07.2021 abgenommen wurde, ist nun die Steuerung und Überwachung 
der Kläranlage für die weitere Zukunft gesichert.

PLS neu
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Wir gratulieren
16.08.2021
Herrn Georg Hans Müller, zum 70. Geburtstag

18.08.2021
Herrn Vladimir Strumberger, zum 70. Geburtstag

19.08.2021
Frau Rotraud Ruth Perlitz, zum 80. Geburtstag

Wir gratulieren auch den Jubilaren, die in dieser Woche 
Geburtstag haben und hier nicht genannt werden möchten.
Wenn Sie keine Veröffentlichung bzw. Weitergabe Ihrer Daten
anlässlich Ihrer Alters- und Ehejubiläen wünschen, haben Sie
das Recht auf Einrichtung einer gebührenfreien Übermitt-
lungssperre.
Bitte melden Sie sich in diesem Fall rechtzeitig beim Bür-
geramt, Frau Wagner, Tel. 403-12.

Sonntagsdienste
Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Notfallpraxis am Klinikum Sindelfingen, Arthur-Gruber-Straße 
70, 71065 Sindelfingen
Öffnungszeiten:
Mo. - Do.: 18 - 22 Uhr; Fr.: 16 - 22 Uhr
Sa., So., Feiertage: 8 - 22 Uhr
Notfallpraxis am Krankenhaus Herrenberg, Marienstraße 25, 
71083 Herrenberg
Öffnungszeiten:
Fr., 16 - 22 Uhr; Sa., So., Feiertage: 8 - 22 Uhr.
Patienten können ohne telefonische Voranmeldung in die 
Notfallpraxis kommen.
Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst außerhalb 
der Öffnungszeiten der Notfallpraxis und für medizinisch not-
wendige Hausbesuche des Bereitschaftsdienstes:
kostenfreie Rufnummer: 116 117.

Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Kinder- und jugendärztliche Notfallpraxis am Klinikum Böb-
lingen, Bunsenstraße 120, 71032 Böblingen
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 19 - 22 Uhr, Sa., So. und Feiertage: 8 - 22 Uhr;
Zentrale Rufnummer: 0180 6070310

Zahnärzte
Der zahnärztliche Notfalldienst kann abgefragt werden unter
Tel. 0711 7877722.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Patienten wenden sich an die zentrale augenärztliche Notfall-
praxis am Katharinenhospital in der Augenklinik, Kriegsberg-
straße 60, Haus K, 70174 Stuttgart.
Die Notfallpraxis hat geöffnet von Freitag, 16 - 22 Uhr, und 
an den Wochenenden und Feiertagen von 9 - 22 Uhr.
Zu den übrigen Zeiten im Notfalldienst ist die Notaufnahme 
der Augenklinik zuständig. Sie erreichen den augenärztlichen 
Bereitschaftsdienst unter 0180 6071122.

HNO-Bereitschaftsdienst
Zentrale Notfallpraxis an der Uniklinik Tübingen
Öffnungszeiten:
Sa., So. und Feiertage, 8 - 22 Uhr,
Zentrale Rufnummer: 0180 6070711

Tierärzte
14./15. August 2021 Praxis Grassmann, Leonberg
Tel. 07152/929882

Apothekendienst
Samstag, 14.08.2021
Central-Apotheke international, Leonberg
Leonberger Str. 108, Tel. 07152/47969
Sonnen-Apotheke, Sindelfingen
Mercedesstr. 11/1, Tel. 07031/794999

Sonntag, 15.08.2021
Apotheke am Marktplatz, Weil der Stadt
Marktplatz 3, Tel. 07033/9680
Laurentius Apotheke, Maichingen
Laurentiusstr. 24, Tel. 07031/382365

Sozialstation Grafenau
Krankenpflegeverein Grafenau e.V.

Krankenpflege - Nachbarschaftshilfe
Bettina-von-Arnim-Weg 2, Grafenau-Dätzingen
Bürozeiten der Station: Mo. - Fr. 9 - 14 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten nimmt der Anrufbeantworter Ihre 
Wünsche und Anliegen auf.
Wir werden Sie umgehend zurückrufen.
Tel. 44024 oder 464566, Fax 460504
Info@sozialstation-grafenau.de
Geschäftsführerin: Dubravka Gurgel
Pflegedienstleiterin: Jadranka Croce und Nadine Ganster
Krankenpflegeverein Grafenau e.V. Förderverein
Vorsitzender: Günter Graf, Telefon 43882

Terminkalender
vom 12.08.2021 bis 22.08.2021
Freitag, 13. August 2021 
15.00 - 18.00 Uhr Wertstoffhof geöffnet
17.00 – 19.00 Uhr Corona-Teststation Wiesengrundhalle ge-
öffnet

Samstag, 14. August 2021
09.00 - 15.00 Uhr Wertstoffhof geöffnet

Sonntag, 15. August 2021 
09.30 Uhr Gottesdienst, neuapost. Kirche Döffingen
10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst, ev. Kirche Döffingen
10.30 Uhr Eucharistie, kath. Kirche Dätzingen
11.30 Taufe, kath. Kirche Dätzingen
20.00 Uhr Abendandacht, süddt. Gemeinschaft

Mittwoch, 18. August 2021
09.00 Uhr Eucharistie, kath. Kirche Dätzingen
20.00 Uhr Gottesdienst, neuapost. Kirche Döffingen

Freitag, 20. August 2021
15.00 - 18.00 Uhr Wertstoffhof geöffnet
17.00 – 19.00 Uhr Corona-Teststation Wiesengrundhalle ge-
öffnet

Samstag, 21. August 2021
09.00 - 15.00 Uhr Wertstoffhof geöffnet
11.00 Uhr Taufe, kath. Kirche Dätzingen
15.00 Uhr Trauung, kath. Kirche Dätzingen

Sonntag, 22. August 2021 
09.30 Uhr Gottesdienst, neuapost. Kirche Döffingen
10.30 Uhr Eucharistie, kath. Kirche Döffingen
11.30 Uhr ev. Gottesdienst im Grünen, Venusberg Aidlingen
20.00 Uhr Abendandacht, süddt. Gemeinschaft

Impressum 

Herausgeber: Bürgermeisteramt 
Grafenau/Württ.

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Weil der Stadt GmbH & Co. KG,  
71263 Weil der Stadt,  
Merklinger Str. 20, 
Telefon 07033 525-0, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und mitteilungen: Bürgermeister 
Martin Thüringer, 71120 Grafenau/
Württ., Hofstetten 12 oder sein 
Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

InformATIonen

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel.: 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
wds@nussbaum-medien.de
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Der Sommer ist da und viele Familien bereiten 
sich auf die Ferien- und Urlaubszeit vor. Wir alle 
freuen uns auf diese Zeit, um Dinge zu erleben, 
die während dem Berufs- und Kitaalltag nicht 
machbar sind.
Auch dieses Kitajahr geht unter Coronabedin-
gungen zu Ende und doch können wir auf ein 
erfolgreiches und aktives Kitajahr zurückblicken, 
das trotz aller Einschränkungen voll war mit be-
sonderen Erlebnissen, Begegnungen und Ein-
drücken, die wir gemeinsam erleben durften.
Jetzt wünschen wir allen Familien schöne, erlebnisreiche und erholsame Ferien mit vielen 
bleibenden Eindrücken und bereichernden Begegnungen. Genießen Sie die Ferienzeit mit 
Ihren Kindern und halten Sie sich an diesen Leitspruch, dann wird es bestimmt eine schöne 
Zeit!
Wir freuen uns auf das neue Kitajahr mit Ihren Kindern und Ihnen und grüßen Sie bis dahin 
ganz herzlich
Andrea Trubrig-Kienle Kita am Schloss und Gesamtleitung
Heidrun Lauser    Kindergartenverwaltung
Heike Erbele     Evang. Kita Arche Noah
Alexandra Weidner  Evang. Kita Regenbogen
Achim Sendersky   Evang. Kita Sonnenstrahl
und alle Teams der Grafenauer Kindertageseinrichtungen

Kindertageseinrichtungen Grafenau

Jetzt wünschen wir allen Familien schöne, erlebnisreiche und erholsame Ferien mit vielen 

diesen Leitspruch, dann wird es bestimmt eine schöne Zeit! 

 Wir freuen uns auf das neue Kitajahr mit Ihren Kindern und Ihnen
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Verkehrsüberwachung  
Gemeinde Grafenau

Datum Zeit Straße
zulässige  

km/h
Fahrzeuge 

gesamt
zu 

schnell %
max. 
kmh

Dienstag, 
27.07.2021

05:34  
11:03 Döffinger Str. 30 696 48 6,9 54

Mittwoch, 
04.08.2021

14:45  
18:15

L1182 Abzweig 
Dätzingen 50 915 114 12,5 93

Zu verschenken

-  28er Pegasus Damenrad, Nabenschaltung, Rücktritt-
bremse

Tel. 0151/43269535

Verschenkangebote nehmen wir unter Telefon  
07033/403-12 entgegen.

Fundsachen

- Kindersonnenbrille (Rahmen mit Fußballdesign)
- MP3 Player
- Kindergeldbeutel (rosa mit Hundemotiv)
- BMW Autoschlüssel mit Hundeanhänger
Auskünfte erhalten Sie unter Telefon 07033/403-12.

Amtliche
Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung 

Satzung über die 2. Änderung der Satzung über die förmli -
che Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern Dätzin -
gen II“ 
Der Gemeinderat der Gemeinde Grafenau hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 30.06.2021 nachfolgende Satzung be-
schlossen

Gemeinde Grafenau
Landkreis Böblingen

Satzung über die 2. Änderung der Satzung
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets 

„Ortskern Dätzingen II“ in Grafenau
Nach § 142 des Baugesetzbuchs (BauGB) in Verbindung mit 
§ 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
in der jeweils derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Grafenau in seiner öffentlichen Sitzung am 
30.06.2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Gegenstand der Gebietserweiterung
Das mit Satzungsbeschluss vom 16.05.2018, rechtsverbind-
lich seit dem 30.05.2018 förmlich festgelegte Sanierungsge-
biet „Ortskern Dätzingen II“, erweitert mit Satzungsbeschluss 
vom 17.10.2018 rechtsverbindlich seit dem 25.10.2018 wird 
um die im Lageplan dargestellte Fläche erweitert.
Der Bereich der Gebietsänderung (Erweiterung) ist in beige-
fügtem Lageplan vom 15.06.2021 rot gepunktet dargestellt.
Maßgebend für die neue Abgrenzung des Sanierungsgebiets 
ist die im Lageplan vom 15.06.2021 rot gepunktet und 
schwarz gestrichelt dargestellte äußere Abgrenzungslinie. 
Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grund-
stücksteile innerhalb dieser abgegrenzten Fläche.
Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung und als Anlage 
beigefügt.

Bürger und Gemeinde

Neue Baustellen in Grafenau

13.08.2021 von 07:00 bis 22:00 Uhr
Im Mittenbühl bei Hausnummer 46, Halteverbot wegen Um-
zug

13.08.2021 von 07:00 bis 19:00 Uhr
Uhlandstraße bei Hausnummer 6, Halteverbot wegen Umzug

Teilsperrung des Tunnels Darmsheim 
Wartungsarbeiten in Fahrtrichtung Grafenau am 17. August 
2021
Das Amt für Straßenbau teilt mit, dass der Tunnel Darm-
sheim am 17. August 2021 von 9 bis 13 Uhr aufgrund von 
Wartungsarbeiten im Bereich der Notrufnischen, Brandmel-
deanlage und Notruf halbseitig in Fahrtrichtung Grafenau 
gesperrt werden muss.
Von Sindelfingen kommend wird der Verkehr mittels elek-
tronischen Anzeigetafeln über die K 1004 auf die L 1185 
Maichingen, L 1189 OU Magstadt auf die B 464 geleitet.
Von Weil der Stadt aus kommend kann der Verkehr den 
Tunnel ohne Beeinträchtigungen benutzen.
Das Landratsamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständ-
nis für die entstehenden Beeinträchtigungen. Aktuelle Infor-
mationen über Straßenbaustellen im Landkreis gibt es unter 
www.lrabb.de/Strassenbau.

Zahl der Blutkonserven dramatisch  
gesunken

Blutspenden werden auch während der  
Urlaubszeit dringend benötigt.
Eine ausreichende Blutversorgung ist für viele Patienten 
lebenswichtig. Da Blut nur begrenzt haltbar ist, werden 
Blutspenden kontinuierlich benötigt. Der DRK-Blutspende -
dienst ruft dazu auf, jetzt Blut zu spenden. Die Blutspende 
ist weiterhin notwendig, erlaubt und sicher.
Gerade vor dem Hintergrund weiterer Lockerungen der Pan-
demie-Maßnahmen sowie den anstehenden Sommerferien 
geht die Zahl der verfügbaren Blutspenden bereits jetzt 
spürbar zurück. Patienten sind dringend auf Blutspenden 
angewiesen. Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten 
mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen bittet Sie 
das DRK jetzt um Ihre Blutspende:

Freitag, den 27.08.2021 
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Wiesengrundhalle, Döffinger Str. 1 
71120 GRAFENAU 

Hier geht es zur Terminreservierung:
https://terminreservierung.blutspende.de
Das DRK führt die Blutspende unter Kontrolle von und in 
Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- 
und Sicherheitsstandards durch. Das Infektionsrisiko liegt 
daher weit unter dem „sonstiger“ Alltagssituationen! Um in 
den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand 
zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und War-
tezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich 
mit vorheriger Online-Terminreservierung statt.
Das DRK bittet nur zur Blutspende zu kommen, wenn Sie 
sich gesund und fit fühlen.
Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen 
SARS-CoV-2-Impfstoffen ist keine Spenderrückstellung erfor-
derlich. Bei Wohlbefinden können Spenderinnen und Spen-
der am Folgetag der Impfung Blut spenden. Spendewillige, 
die sich kürzlich im Ausland aufgehalten haben, können sich 
unter www.blutspende.de/corona informieren, ob sie spen-
den dürfen.
Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blut-
spendedienst auch über die kostenfreie Service-Hotline 
0800 - 11 949 11.
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§ 2 
Inkrafttreten

Die Satzung tritt gemäß § 143 Abs. 1 mit ihrer ortsüblichen 
Bekanntmachung in Kraft.
Ausgefertigt:
Grafenau, den 09.08.2021
gez. Martin Thüringer
Bürgermeister

Die Satzung über die 2. Änderung der Satzung über die 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern 
Dätzingen II“ tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.
Die Sanierungssatzung kann während der üblichen Dienst-
stunden beim Bürgermeisteramt Grafenau, Hofstetten 12 im 
Bauamt, 71120 Grafenau eingesehen werden. Jedermann 
kann die Sanierungssatzung einsehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangen.

Bekanntmachungshinweise: 
1. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres  seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes gel-
tend gemacht worden sind.

2. Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 der GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Ge-
setzes zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Bei der 
Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen 
für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

3. Vorkaufsrecht, genehmigungspflichtige Vorhaben, Teilun -
gen und Rechtsvorgänge
Auf die Vorschriften des § 24 BauGB (Vorkaufsrecht) und 
§ 144 BauGB (genehmigungspflichtige Vorhaben, Teilungen 
und Rechtsvorgänge) sowie auf die besonderen sanierungs-
rechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB wird 
hingewiesen.
Die einschlägigen und in dieser Bekanntmachung erwähnten 
Vorschriften können während der allgemeinen Dienstzeit von 
jedermann im Rathaus eingesehen werden.
Grafenau, den 09.08.2021
gez. Martin Thüringer
Bürgermeister
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Bekanntmachung 
der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 

Wahlscheinen für die Wahl zum Deutschen Bundestag 
am 26.09.2021 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die 
Gemeinde die Wahlbezirke des Landkreises Böblingen 
wird in der Zeit vom 06.09.2021 bis 10.09.2021 während 
der allgemeinen Öffnungszeiten 
Ort der Einsichtnahme 

Rathaus Grafenau, Hofstetten 12, 71120 Grafenau (rollstuhlgeeignet) 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 
Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag 
bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 10.09.2021 bis 12:00 Uhr, bei der 
Gemeindebehörde 
(Dienststelle, Gebäude und Zimmer) 

Rathaus Grafenau, Hofstetten 12, Haupt- und Ordnungsamt, Zimmer 106 

Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
05.09.2021 eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im 
Nummer und Name 

Wahlkreis 260 Böblingen 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses 

Wahlkreises 

oder 
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Schulnachrichten
Sonstige Schulen

Realschule Althengstett
Ralf Merke neuer Konrektor an der Realschule Althengstett

Realschulrektor Stefan Eiding (links im Bild) bekommt wei-
tere personelle Unterstützung: Ralf Merkle (Bildmitte) wurde 
zum 1. August 2021 als neuer Konrektor eingesetzt. „Nun 
sind beide Konrektorenstellen an unserer Schule besetzt und 
unsere Schulleitung komplett“, freut sich der Schulleiter der 
Realschule Althengstett. Schulamtsdirektor Volker Traub des 
Staatlichen Schulamtes Pforzheim überreichte dem neuen 
Konrektor seine Ernennungsurkunde.

Jugendreferat Grafenau

geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, 
die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

Grafenau, 12.08.2021 
 

 
Bürgermeister Martin Thüringer 

E-Mail: info@gemeindegrafenau.de

Kurzinfo Bürgermeisteramt:
Anschrift: Postfach 1134, 71117 Grafenau/Württ.,
Telefax07033/40321, Internet: www.grafenau-wuertt.de;

  Sitz: RathausDöffingen,
Hofstetten 12 , 71120 Grafenau/Württ., Telefon 07033/403-0.

Sprechzeiten Rathaus Döffingen,
montags bis donnerstagsvon 8.00 bis 12.00 Uhr, freitagsvon
7.30 bis 12.00 Uhr;
Abendsprechstunden:donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr;

Bankverbindungen der Gemeindekasse:
Vereinigte Volksbank AG Böblingen, Konto-Nr. 450 251 004
(BLZ 603 900 00), IBAN: DE49 6039 0000 0450 2510 04,
BIC: GENODES1BBV
KreissparkasseBöblingen, Konto-Nr. 127 (BLZ 603 501 30),
IBAN:DE12 6035 0130 0000 0001 27, BIC:BBKRDE6BXXX

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung 
Ihrer Textbeiträge.

reDAkTIonsscHluss beAcHTen
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Kindergärten
Kindertageseinrichtungen in Grafenau
Gesamtleitung
Andrea Trubrig-Kienle
Alte Steige 5
71120 Grafenau-Dätzingen
Telefon: 07033/43548
Fax: 07033/130948
E-Mail: gesamtleitung.grafenau@gmx.de und
kiga-daetzingen@gmx.de
Kindergartenverwaltung
Heidrun Lauser
Rathausplatz 1
71120 Grafenau-Dätzingen
Telefon: 07033/547430
Fax: 07033/547421
E-Mail: lauser.kitaverwaltung@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8.00 bis 12.00 Uhr

VHS
Böblingen-Sindelfingen

Außenstelle Grafenau, Rathausplatz 1, 71120 Grafenau 
(Dätzingen), Telefon: 07031 6400-84
E-Mail grafenau@vhs-aktuell.de
Mittwochs 09.00 – 11.00 Uhr
vhs.Außenstelle: Petra Schmidt
vhs.Kundenzentrum
Telefon: 07031 6400-0
Internet: www.vhs-aktuell.de, E-Mail: info@vhs-aktuell.de

vhs.

 
 Plakat: vhs.
Neues vhs.Programm ab 16. August 
Die neue Programmzeitschrift der vhs.Böblingen-Sindelfingen 
liegt ab Montag, 16. August, in 80 Auslagestellen der Region 
kostenlos zum Mitnehmen bereit, darunter alle SB-Bereiche 
der Kreissparkasse Böblingen und der Vereinigten Volks- und 
Raiffeisenbanken, real.-Märkte, das breuningerLAND Sindel-
fingen, die Mercaden Böblingen, Rathäuser, Buchhandlungen 
und alle 13 vhs-Standorte.

Online gibt es alle Kurse ab sofort zur Buchung auf www.
vhs-aktuell.de .
Alle Live-Online-Kurse der vhs. finden Sie unter webinare-
vhs.de.
Der vhs.Kundenservice ist in den Sommerferien montags 
bis freitags von 9:00 – 16:00 Uhr telefonisch erreichbar un -
ter 07031 6400-0
Die vhs.Außenstelle Grafenau ist in den Sommerferien vom 
06.08. – 06.09.21 geschlossen! 
Bitte wenden Sie sich in dieser Zeit an unseren vhs.Kun -
denservice!

Kirchliche
Mitteilungen

Evangelische Kirchengemeinde
Döffingen - Dätzingen

Kirchliche Nachrichten 12. August - 22. August

KONTAKTE
Internet-Adresse: www.ev-kirche-grafenau.de

Pfarrer Bastian Hein
Eberhardstraße 13 (Pfarrhaus), 71120 Grafenau-Döffingen,
Telefon: 07033 43979, Fax: 07033 42785,
E-Mail: bastian.hein@elkw.de oder
pfarramt.doeffingen@elkw.de
Pfarrer Bastian Hein ist vom 2. August bis einschließlich 
22. August in Urlaub. Vertretung übernimmt bis einschl. 
15. August Pfarrer Manuel Spohn, Darmsheim, Tel: 07031 
760777, E-Mail: manuel.spohn@elkw.de; Vertretung vom 16. 
bis 21. August übernimmt Pfarrer Markus Joos, Aidlingen, 
Tel: 07034 5250, E-Mail: markus.joos@elkw.de

Pfarramtssekretariat: Karin Feinler  
Eberhardstraße 13 (Pfarrhaus), 71120 Grafenau-Döffingen,
Telefon: 07033 43979, Fax: 07033 42785,
E-Mail: pfarramt.doeffingen@elkw.de
Öffnungszeiten des Pfarramtssekretariates:
Dienstag und Donnerstag, 10 - 12 Uhr, 
Donnerstag, 16 - 18 Uhr. 
Das Sekretariat ist am Donnerstag, den 12. August nur am 
Vormittag besetzt.
Ab Montag, den 16. August bis einschl. 5. Sept. ist das 
Sekretariat nicht besetzt.

Kirchenpflegerin: Annalena Dörr
Sie erreichen die Kirchenpflege unter der E-Mail-Adresse
kirchenpflege.doeffingen@elkw.de

Jugendreferentin: Sarah Brenzel
Ev. Jugendwerk, Bezirk Böblingen, Hauptstr. 10,
71034 Dagersheim, Telefon: 07031 679948, Fax: 679721
E-Mail: sarah.brenzel@ejwbezirkbb.de

Schwester Bettina Wolf:
Darmsheimer Steige 1, 71134 Aidlingen 
Tel.: 07034/6480 (Empfang Mutterhaus) oder 07034/ 6456008 
(Büro) 
oder E-Mail: sr.b.wolf@dmh-aidlingen.de

Spendenkonten:
Ev. Kirchengemeinde, Kreissparkasse Böblingen
IBAN: DE11 6035 0130 0000 0305 06; BIC: BBKRDE6B
Ev. Kirchengemeinde, Vereinigte Volksbank AG 
IBAN: DE40 6039 0000 0450 5410 02; BIC: GENODES1BBV

WORTE DER HOFFNUNG
"Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, dem Volk, das 
er zum Erbe erwählt hat!"  Ps 33,12
Oder nach der Basisbibel: „Glücklich das Volk, dessen Gott 
der Herr ist – das Volk, das er als sein Eigentum erwählt 
hat!“
Das Volk, das Gott als sein Eigentum erwählt hat, zu dem 
er eine ganz besondere Beziehung hat: Das Volk Israel, die 
Juden.


